
 

    
     

 
 

Trotz eines Spitzensteuersatzes von durchschnittlich 54.5% können 
viele Expatriates ihre belgische Steuerbelastung erheblich reduzieren. 
Hierfür muss der Arbeitnehmer zusammen mit seinem Arbeitgeber 
jedoch innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Einreisemonat 
einen Antrag beim belgischen Steueramt stellen und unter anderem 
die nachfolgenden Bedingungen erfüllen: 
 

• Der Mitarbeiter besitzt keine belgische Staatsbürgerschaft. 

• Der zeitlich befristete Einsatz in Belgien erfolgt bei einem interna-
tionalen Unternehmen mit Standorten in Belgien. 

• Der Mittelpunkt der Lebensinteressen bleibt weiterhin im Aus-
land. Ein Lebensmittelpunkt im Ausland kann nach belgischer Auf-
fassung schon dann erkannt werden, wenn der Expatriate priva-
tes Vermögen oder Versicherungen im Ausland besitzt.  

• Der steuerliche Vorteil des „Special Expat Regime“ fliesst dem bel-
gischen Unternehmen zu (z.B. Nettolohnvereinbarung oder  
Tax Protection). 

 
Nachdem die belgischen Steuerbehörden die Anwendung des „Spe-
cial Expat Regime“ für den ausländischen Mitarbeiter bestätigt ha-
ben, gilt der Mitarbeiter als in Belgien beschränkt steuerpflichtig. Dies 
ist unabhängig von seinem tatsächlichen Lebensmittelpunkt. Wenn 
die Familie des Expatriates ebenfalls in Belgien wohnt, kann es daher 
für Expatriates unter dem „Special Expat Regime“ vorkommen, dass 
für sie in keinem Land eine unbeschränkte Steuerpflicht besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die aus dem „Special Expat Regime“ resultierenden Vorteile sind: 
 

• Wiederkehrende, entsendungsbedingte Zulagen (z.B. Cost of 
Living und Wohnungszulagen) und Kostenerstattungen können 
grundsätzlich bis zu 11‘250 EUR pro Jahr steuerfrei an den Mitar-
beiter gezahlt werden. 

• Einmalige, entsendungsbedingte Zahlungen (z.B. Schul- und Um-
zugskosten) können in unbegrenzter Höhe steuerfrei erstattet 
werden.  

• Ausländische Arbeitstage werden von der Besteuerung in Belgien 
ausgenommen. Wenn in keinem Land eine unbeschränkte Steu-
erpflicht besteht und der Mitarbeiter nur in Belgien beschränkt 
steuerpflichtig ist, wird auf die ausländischen Arbeitstage keine 
Einkommenssteuer erhoben. Da dieses eine erhebliche Steuerer-
leichterung darstellen kann, empfiehlt es sich, dass der Mitarbei-
ter über die ausländischen Arbeitstage einen detaillierten Nach-
weis führt.  

• Private Einkünfte (z.B. Mieteinnahmen und Zinserträge) aus Quel-
len ausserhalb Belgiens unterliegen in Belgien weder der Besteu-
erung noch dem Progressionsvorbehalt. 

 

Ausländische Arbeitnehmer, die den belgischen Sozialversicherungen 
unterliegen, können ebenfalls von Freibeträgen profitieren. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, da es bei der belgischen Sozialversiche-
rung keine Beitragsbemessungsgrenze gibt und die Beiträge mit ca. 
13% für den Arbeitnehmer und ca. 34% für den Arbeitgeber relativ 
hoch sind. 
  



 

Die Sozialversicherungsbehörden vertraten bisher die Auffassung, 
dass nur steuerfreie Zulagen und Kostenerstattungen ebenfalls nicht 
den belgischen Sozialversicherungsabzügen unterliegen. Nach der 
neuesten Auslegung der belgischen Sozialversicherungsbehörde kön-
nen nun die Zulagen mit dem Anteil der ausländischen Arbeitstage 
hochgerechnet werden, so dass sich daraus höhere Freibeträge für 
die belgischen Sozialversicherungsbeiträge ergeben. Der sozialversi-
cherungsfreie Anteil darf jedoch grundsätzlich nicht mehr als 29‘750 
EUR pro Jahr betragen. 
 
Nachfolgend finden Sie hierzu zwei Beispiele: 
 
1)Auslandszulagen von 7‘000 EUR und Auslandstätigkeit von 20% 

7‘000 EUR / (100%-20%) = 8‘750 EUR < 29‘750 EUR 
 
2)Auslandszulagen von 11‘000 EUR und Auslandstätigkeit von 75% 

11‘000 EUR / (100%-75%) = 44‘000 EUR > 29‘750 EUR Der maximale 
sozialversicherungsfreie Erstattungsbetrag darf EUR 29‘750 nicht 
überschreiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS: 
Die Inhalte dieses Artikels stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar und ersetzen in keinem Fall eine individuelle 
Beratung. Die Inhalte wurden mit grosser Sorgfalt ausgewählt, 
jedoch übernimmt CONVINUS keine Haftung für Schäden, 
welcher Art auch immer, aufgrund der Verwendung der hier 
angebotenen Informationen. 
Der gesamte Inhalt des Artikels ist geistiges Eigentum von 
CONVINUS und steht unter Urheberrecht. Jegliche Veränderung, Ver-
vielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe des Inhaltes o-
der Teilen hiervon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
durch CONVINUS. 


